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KW 04 

Aus der Fraktion 

 

Thomas Schnelle zum Update für den Katastrophenschutz 

„Wir ziehen Lehren aus der Flutkatastrophe und handeln für die Zu-

kunft“ 

 

Der nordrhein-westfälische Landtag hat den Landeshaushalt für 2022 verabschiedet. 

Dazu erklärt unser Fraktionsvorsitzender Bodo Löttgen: 

 

Der Landtag hat am heutigen Donnerstag einen Antrag der NRW-Koalition von CDU 

und FDP mit dem Titel „Update für den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen“ 

beschlossen. Dazu erklärt unser Beauftragter für den Katastrophenschutz, Thomas 

Schnelle: 

„Im vergangenen Sommer ereilte Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die 

schwerste Naturkatastrophe, die wir alle jemals erlebt haben. Die Flutkatastrophe 

kostete 49 Menschen das Leben und verursachte Schäden in Milliardenhöhe. Dass 

es nicht noch mehr Tote und Verletzte gab, ist dem entschlossenen und professio-

nellen Handeln unserer Einsatzkräfte und dem großen Engagement der freiwilligen 

Helferinnen und Helfer zu verdanken. Wir alle hätten nie für möglich gehalten, dass 

uns ein Naturereignis mit solcher Wucht trifft. Aber es hat uns gelehrt: Es ist möglich, 

und wir müssen in Zukunft noch besser als bisher darauf vorbereitet sein. 

Die Landesregierung hat bereits gehandelt und eine Neustrukturierung des Katastro-

phenschutzes im Innenministerium vorgenommen. Das begrüßen wir ausdrücklich 

und unterstützen den Prozess politisch. Unsere Initiative bildet dazu einen Auftakt. 

Im Herbst hat die CDU-Landtagsfraktion sich bei einem Werkstattgespräch mit rund 

200 Expertinnen und Experten aus der Praxis – viele von ihnen waren im Juli selbst 

im Einsatz – ausgetauscht und Anregungen für ein Update des Katastrophenschut-

zes mitgenommen. Fest steht für uns: Effektiver Schutz wird vor Ort gemacht, wo 

das Know-How für lokale Besonderheiten vorhanden ist. Als Land müssen wir aber 

so viel Unterstützung bieten – etwa durch übergeordnete Handlungsleitlinien und 

eine Überprüfung der Ausstattung von Katastrophenschutzeinheiten auf etwaige Lü-

cken. Insbesondere müssen wir die Erkenntnisse, die wir zu einer besonderen Kri-

senlage haben, einheitlich so zusammenführen, dass wir lokale Lagebilder in Echt-

zeit erstellen können. Auch weitere Warnmöglichkeiten der Bevölkerung werden wir 

prüfen. 
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Vor allem ist es unsere politische Verantwortung, dass wir die Bedeutung des Kata-

strophenschutzes nicht mehr aus den Augen verlieren – auch wenn uns ein solches 

Extremereignis hoffentlich für sehr lange Zeit erspart bleibt. Dieser Verantwortung 

stellen wir uns, jetzt und in der Zukunft.“ 

 

Jochen Ritter zum Ausbau von Agri-Photovoltaik 

„Wir erzeugen saubere Energie und sparen wertvolle Fläche“ 

 

Der Landtag hat am heutigen Freitag auf Antrag der NRW-Koalition von CDU und FDP 

beschlossen, die kurz als Agri-PV bezeichnete Kombination von landwirtschaftlicher 

und energetischer Nutzung von Flächen auszubauen („Landwirtschaftliche und ener-

getische Nutzung mit Agri-Photovoltaik symbiotisch in Einklang bringen“, Drucksache 

17/16282). Dazu erklärt unser Abgeordneter Jochen Ritter: 

„Wir müssen den Anteil Erneuerbarer Energien an unserer Stromversorgung stark er-

höhen – das ist unbestritten. Da Nordrhein-Westfalen nicht über große unbewohnte 

Flächen verfügt, müssen wir auf dem zur Verfügung stehenden Platz effizient verschie-

dene Bausteine zusammenfügen, um unsere Ziele zu erreichen. Einer dieser Bau-

steine kann Agri-Photovoltaik sein. 

Landwirtinnen und Landwirte versorgen unsere Bevölkerung mit hochwertigen Nah-

rungsmitteln. Mit Agri-PV wird als Nebeneffekt gleichzeitig ein Beitrag zum Klima-

schutz geliefert. Die Solarzellen bilden dann sozusagen das Dach für die Nutzpflanzen. 

Besonders bei Kulturen, die besonderen Schutz vor der Witterung brauchen wie Bee-

renfrüchte, Stein- und Kernobst oder Tomaten, bietet sich das geradezu an. Wir schla-

gen hier zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir erzeugen wertvolle Energie aus Sonnen-

licht und sparen dabei ebenso wertvolle Fläche. 

Wir werden den Bau dieser Agri-PV-Anlagen in NRW mehr als bisher unterstützen, 

indem wir über die Vorteile und Möglichkeiten der Umsetzung informieren und Geneh-

migungsverfahren vereinfachen. Zudem setzen wir uns auf Bundesebene dafür ein, 

die Anlagen als im Außenbereich privilegierte Vorhaben im Baugesetzbuch aufzuneh-

men.“ 

 

 

Dr. Marcus Optendrenk zu aktuellen Änderungen im Beamtenrecht 

„SPD wollte Beamtentum schleifen – wir stärken es“ 

 

Die Landesregierung hat am heutigen Mittwoch mehrere Gesetze zur Anpassung der 

Beamtenbesoldung, -versorgung sowie der Alimentation von Familien in den Landtag 

eingebracht. Die Entwürfe werden nun in den Ausschüssen beraten. Dazu erklärt un-

ser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: 
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„Der heutige Plenartag hat gezeigt: Die NRW-Koalition hält Wort und macht den öf-

fentlichen Dienst attraktiver. Wir wertschätzen die wichtige Arbeit unserer Beamtin-

nen und Beamten und wollen ihnen das klare Signal geben: Auf uns können sie sich 

verlassen. Erneut übertragen wir den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 1:1 auf 

die Beamtenschaft. Noch wichtiger: Die 2003 unter SPD-Ministerpräsident Stein-

brück eingeführte Kostendämpfungspauschale, die inzwischen nur noch Dauerbelas-

tung und Negativsymbol ist, schaffen wir ersatzlos ab. Mit diesen Maßnahmen sowie 

der angepassten Alimentation für Beamtenfamilien ab dem ersten Kind sorgen wir 

dafür, dass unsere Staatsbediensteten mehr Geld im Portemonnaie haben. 

Die NRW-Koalition hat in dieser Legislaturperiode ein klares Bekenntnis zum Beam-

tentum in Nordrhein-Westfalen abgelegt. Das war von Anfang an richtig, wurde aber 

noch untermauert durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie, bei deren Bewälti-

gung wir ohne diesen funktionierenden Apparat mit hochengagierten Menschen auf-

geschmissen gewesen wären. Wir haben die ständigen sozialdemokratischen Versu-

che, das Berufsbeamtentum durch Nullrunden oder Ideen für eine Einheitsversiche-

rung zu schleifen – oder sogar abzuschaffen, wie vor fast 20 Jahren durch die von 

der SPD-geführten Landesregierung eingesetzten ,Bull-Kommission‘ vorgeschlagen. 

Nicht mit uns! Wir stärken unseren Beamtinnen und Beamten den Rücken – heute 

und in Zukunft.“ 

 

 

 

Claudia Schlottmann zur Teststrategie an Schulen 

Sicherheit für alle, schnelle Gewissheit für Einzelne 

 

Das Schulministerium hat am (heutigen) Dienstag angekündigt, die Teststrategie an 

den Schulen in Nordrhein-Westfalen anpassen zu müssen. Aufgrund der knapper 

werdenden PCR-Testkapazitäten in ganz Deutschland werden die Einzeltestungen 

nach einem positiven Befund im Pooltest daher künftig mit Antigen-Schnelltests vor-

genommen. Dieses Vorgehen kombiniert Sicherheit mit Schnelligkeit. Dazu erklärt 

unsere schulpolitische Sprecherin Claudia Schlottmann: 

 

„Eines unserer wichtigsten Ziele in der Corona-Pandemie ist und bleibt, unsere Schu-

len offen zu halten und damit gerechte Bildung für unsere Schülerinnen und Schüler 

zu sichern. Leider sind Schulen und Kitas in der neuen nationalen Teststrategie von 

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) keine systemrelevante Gruppe, die künf-

tig priorisiert mit PCR-Tests getestet werden sollen. Hier muss der Bund umgehend 

nachbessern! 

Daher ist es gut, dass Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Wochen und Mona-

ten seine Laborkapazitäten bereits fast verdoppelt hat. Doch bei mehr als 800.000 

Tests alleine in der vergangenen Woche (darunter rund 400.000 Pool- und Einzel-

tests an Schulen) sind die Ressourcen endlich. Nordrhein-Westfalen wird dennoch 
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auch künftig die PCR-Pooltestungen in den Grund- und Förderschulen beibehalten. 

Rund 80 Prozent dieser Tests sind trotz derzeit steigender Zahlen negativ. Hier ha-

ben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte Klarheit und Sicherheit durch 

PCR-Tests. 

Fällt der Pooltest positiv aus, werden alle Schüler vor Ort mit Antigen-Schnelltests 

getestet oder können alternativ einen negativen Bürgertest vorlegen. Das heute von 

den Grünen skizzierte Szenario eines ‚faktischen Lockdowns für Tausende‘ ist blan-

ker Unsinn. Nach 15 Minuten besteht Klarheit. Es schockiert mich, wie eine erfah-

rene Schulpolitikerin wie Sigrid Beer (Grüne) in offensichtlicher Unkenntnis der Fak-

ten losprescht und Falschmeldungen in die Welt setzt. 

Schulministerin Yvonne Gebauer bestätigte heute noch einmal, dass die Grundschu-

len mit 2,5 Millionen Tests (mehr als vier Tests pro Schüler) aktuell und für die kom-

mende Woche ausreichend versorgt sind. Die Schulen werden zudem ab sofort voll-

umfänglich in das Bestellmanagement von Antigen-Schnelltests eingebunden. Die 

Anwendung dieser Schnelltests löst zudem ein Problem, das sich in den vergange-

nen Tagen gezeigt hatte: Verzögerungen bei der Auswertung der Nachtests hatte zu-

letzt Auswirkungen für zahlreiche Familien, die einen Tag oder länger auf das Ergeb-

nis warten mussten. Diese Situation lösen wir auf, indem die Einzeltestung künftig 

mit Antigen-Schnelltests erfolgt. Diese Anwendung bringt schnelle Gewissheit und 

Planungssicherheit, die Familien jetzt brauchen.“ 

 

 

 

Bodo Löttgen zu Priorisierungsentscheidung bei Tests 

Lauterbach muss PCR-Testkapazitäten schnell erhöhen 

 

Der Scheitel der Omikron-Welle ist nach Expertenmeinung in Deutschland noch nicht 

erreicht. Langsam werden die PCR-Tests knapp, und die Kapazitäten der Labore 

stoßen an ihre Grenzen. Deshalb will Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) 

jetzt eine Priorisierung vornehmen. Dies führt zwangsläufig zu Einschränkungen für 

die bundesweit vorbildlichen Kita- und Schultests mittels PCR-Pool- und Einzeltests 

in NRW. Der Bund muss umgehend die Rahmenbedingungen schaffen, dass die La-

borkapazitäten ausgebaut werden, fordert CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen: 

 

„Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat eine neue nationale Teststrategie erson-

nen, die vorsieht, PCR-Tests künftig zu priorisieren. Dass Krankenhausbeschäftigte, 

Pflegebeschäftigte und die Menschen in der Eingliederungshilfe und der Behinder-

tenpflege bevorzugt berücksichtigt werden, ist richtig. Wir sind enttäuscht, dass PCR-

Tests an Schulen und Kitas nicht auf der Prioritätenliste der Bundesregierung stehen. 

Sollte es bei der Entscheidung bleiben, müssen zumindest die Förderschulen davon 

ausgenommen werden. Außerdem sollten alle Bürgerinnen und Bürger bei Corona-



TdW 

5/20 

Verdacht oder Infektion, aber auch nach überstandener Corona-Infektion die Mög-

lichkeit haben, durch einen PCR-Test Gewissheit zu bekommen. 

Der Bund muss schnell Maßnahmen ergreifen und Gelder bereitstellen. Vor allem 

muss Gesundheitsminister Lauterbach aus seinem Modus der vergangenen 20 Mo-

nate herauskommen, alles fordern zu können, ohne seine Ideen in der Realität um-

setzen zu müssen. Er  muss jetzt handeln. Nordrhein-Westfalen wird den verlangten 

Wechsel der Teststrategie gut vorbereiten. Gut heißen wir diese Maßnahme aus-

drücklich nicht. Die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach gefährden die Sicher-

heit für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräften und Eltern. 

 

Kontraproduktiv und politisch gefährlich sind in einer solchen Situation politische 

Falschmeldungen des SPD-Bewerbers Kutschaty, der wiederholt die Sicherheit der 

Schnelltests an Schulen infrage stellt. Alle eingesetzten Tests erkennen Corona zu-

verlässig und führen dazu, dass Schülerinnen und Schüler in der Pandemie zu einer 

der bestgeschützten und -getesteten Gruppe gehören. Hier Zweifel und Ängste zu 

schüren, ist inhaltlich, politisch und moralisch grundfalsch.“ 

 

 

Fabian Schrumpf zum Stopp des KfW-Förderprogramms 

Bauen wird durch die Ampel im Bund auch in NRW teurer 

 

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck (Bündnis90/Grüne) hat am Montag für 

viele überraschend das Förderprogramm für energieeffiziente Gebäude der Kreditan-

stalt für Wiederaufbau (KfW) gestoppt. Damit können ab sofort keine neuen Anträge 

für die Bundesförderung gestellt werden und es betrifft auch bereits eingereichte An-

träge! Das Programm fördert die energetische Sanierung und den Neubau von Effi-

zienzhäusern. Diese Entscheidung der Ampel-Koalition in Berlin torpediert bezahlba-

res Wohnen in ganz Deutschland, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Zudem zeigt 

es den ideologischen Kampf der Grünen gegen das Eigenheim, kritisiert unser bau-

politischer Sprecher Fabian Schrumpf. 

„Ein plötzlicher, handstreichartiger Förderstopp, quasi über Nacht, entzieht Tausen-

den Bauherren und Häuslebauern in Nordrhein-Westfalen und auch Banken, Ener-

gieberatern und Baufirmen die Planungssicherheit. Die Entscheidung torpediert Ziele 

wie bezahlbares Wohnen und Energieeffizienz gleichermaßen. Insbesondere auf-

grund der Kurzfristigkeit werden bei potenziellen Fördernehmerinnen und Förderneh-

mern, die bei ihren Vorhaben dieser Fördermitteln eingeplant haben, Finanzierungs-

lücken entstehen. Diese werden im frei-finanzierten Wohnraum durch Mieterhöhun-

gen ausgeglichen werden müssen. Faktisch wird Bauen und Wohnen durch diese 

Entscheidung der Ampel in Berlin teurer oder die Bundesregierung macht wichtigen 

neuen Bauvorhaben sogar komplett einen Strich durch die Rechnung. Vor allem die 
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Grünen sind bereits mehrfach mit Maßnahmen aufgefallen, die den Bau von Wohnei-

gentum gerade für Einfamilienhausbesitzer erschweren. 

Die Entscheidung der neuen Bundesregierung muss umgehend zurückgenommen 

werden. Bereits im Dezember-Plenum hat der Landtag einen Antrag der NRW-Koali-

tion beschlossen, eine Fehlentscheidung der alten Bundesregierung zu korrigieren. 

Sie hatte eine Änderung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ange-

kündigt, wodurch ab Februar 2022 bestimmte Neubauten (Effizienzhaus-Stufe 55) 

keine Förderung mehr bekommen werden. Hinzu kommen neue Effizienzstandard für 

Gebäude, die im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP im Bund festgeschrie-

ben sind. Künftig werden technische Anforderungen noch einmal deutlich größer. 

Weil gleichzeitig die Materialkosten steigen, dürften Zusatzkosten von vielen Tau-

send Euro auf Bauherren zukommen, und auch für Eigentümer im Bestand wird es 

teurer. All diese Maßnahmen der Ampel-Regierung gehen zu Lasten von Mieterinnen 

und Mietern, Eigentümerinnen und Eigentümern und dem Wohnungsmarkt insge-

samt und gehören umgehend korrigiert.“ 
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Aus der Landesregierung: 

 

Ministerin Gebauer: Knappe Testkapazitäten und Beschluss der Minis-

terpräsidentenkonferenz erfordern Anpassung des „Lolli“-Verfahrens 

„Lolli“-PCR-Testverfahren an Grundschulen wird verändert 

 

Die „Omikron-Welle“ hat das Land Nordrhein-Westfalen und in Teilen auch die Schu-

len erreicht. Die landesweit hohen Inzidenzzahlen sowie hohen Positivraten bei den 

„Lolli“-PCR-Testungen von aktuell über 20 Prozent spiegeln dies wider. Aufgrund des 

deutschlandweit stetig ansteigenden Infektionsgeschehens und angesichts begrenz-

ter PCR-Testkapazitäten haben am gestrigen Montag die Regierungschefinnen und -

chefs der Länder zusammen mit dem Bundeskanzler die Entscheidung der Gesund-

heitsminister für eine Priorisierung von PCR-Testungen, eine Konzentration von 

PCR-Tests vor allem auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese betreuen 

und behandeln, bestätigt. Im Hinblick auf diese Priorisierungsentscheidung von Bund 

und Ländern ist somit eine kurzfristige Anpassung des „Lolli“-PCR-Testregimes erfor-

derlich, da dies erhebliche Testkapazitäten von mehr als 400.000 PCR-Tests (Pool- 

sowie Einzeltestungen) pro Woche bindet. 

 

„Das bisherige „Lolli“-PCR-Verfahren an unseren Grund- und Förderschulen ist na-

hezu einzigartig in der Bundesrepublik, kein anderes Land hat es geschafft, ein solch 

komplexes und hochsensitives System in seinen Schulen zu etablieren. Es hat uns in 

den ersten Wellen der Pandemie sehr gute Dienste erwiesen, ist anerkannt und hat 

den für die Schülerinnen und Schüler so wichtigen Präsenzunterricht seit dem 10. 

Mai 2021 flächendeckend gesichert. Aufgrund der fehlenden PCR-Kapazitäten muss 

die Landesregierung in der „Omikron“-Welle nun Anpassungen dieses Verfahrens 

vornehmen, um entsprechend der heutigen Problemanzeige der Labore die PCR-La-

borkapazitäten für vulnerable Gruppen freizugeben. Es bleibt weiterhin das oberste 

Ziel, auch unter diesen schwierigen Bedingungen gerade unsere jüngsten Schülerin-

nen und Schüler im Präsenzunterricht zu halten – und gleichzeitig bestmöglichen In-

fektionsschutz zu gewährleisten“, so Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer. 

Kurzfristig werden folgende Anpassungen im „Lolli“-PCR-Testregime vorgenommen: 

• Auch weiterhin werden in den Grund- und Förderschulen „Lolli“-PCR-Pooltests an-

gewandt. 

• Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests wird an den Grundschulen 

verändert. Es ist keine Abgabe von Einzel-PCR-Rückstellproben an die Labore 

mehr vorgesehen. 

• Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am 

Präsenzunterricht teil. Derzeit sind rund 80 Prozent aller Pools in den Grund- und 

Förderschulen negativ. 

• Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden am nächsten Tag 

zu Unterrichtsbeginn in den Schulen mit Antigenschnelltests getestet. Hierzu verfü-
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gen die Schulen bereits jetzt in ausreichendem Umfang über die notwendigen Test-

kapazitäten. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rah-

men eines Bürgertests zu nutzen und diesen Test der Schule vorzulegen. 

Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools dürfen nur dann am Prä-

senzunterricht teilnehmen, wenn sie ein negatives Schnelltestergebnis zu Unter-

richtsbeginn vorweisen können. 

• Bei einem positiven Antigen-Schnelltest erfolgt das in den weiterführenden Schulen 

eingeübte Verfahren und das infizierte Kind begibt sich in häusliche Isolation; eine 

Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems ist erforderlich. 

• Für alle Förderschulen, unabhängig von ihrem Förderschwerpunkt, bleibt das be-

stehende Lolli-Testsystem komplett in seiner jetzigen Form erhalten. Grund dafür ist 

die strukturell höhere Vulnerabilität dieser Schülergruppe. Darüber hinaus ist diese 

Testmethode für die dortigen Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Anwendbar-

keit ganz besonders geeignet. 

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen der Corona-Test/Quarantäneverordnung 

werden kurzfristig durch die Landesregierung vorgenommen. 

 

Die Grundschulen werden ab sofort vollumfänglich in das Bestellmanagement von 

Antigen-Schnelltests eingebunden, so dass sich die Schulen mit den notwendigen 

Bedarfen weiterhin eindecken können. Schon jetzt mit dem Stichtag 19. Januar 2022 

haben die Grundschulen einen durchschnittlichen Bestand von insgesamt rund 2,5 

Millionen Schnelltests (4,1 Tests pro Schüler) im Rahmen der wöchentlichen Cosmo-

Abfrage gemeldet, eine Bevorratung für über eine Kalenderwoche ist also bereits wie 

vom Schulministerium in der Vergangenheit bei den Schulen angefordert, gegeben. 

 

 

Minister Pinkwart: Wir setzen Kurs der maximal möglichen Bereitstellung 

der Bundesmittel fort / Minister Lienenkämper: Schnell, unbürokratisch 

und zielgerichtet den Menschen und Unternehmen helfen, die dringend 

unserer Liquiditätshilfe bedürfen 

Land verlängert die Rückzahlungsfrist bei der NRW-Soforthilfe bis 

zum 30. Juni 2023 

 

Um betroffenen Soloselbstständigen, Freiberuflern und Kleinunternehmen in der ak-

tuellen Coronawelle mehr finanziellen Spielraum zu geben, hat das nordrhein-westfä-

lische Landeskabinett in seiner heutigen Sitzung eine weitere Verlängerung der 

Rückzahlungsfrist bei der NRW-Soforthilfe bis zum 30. Juni 2023 beschlossen. Die 

Landesregierung greift damit eine gemeinsame Vorlage der nordrhein-westfälischen 

Ministerien für Wirtschaft und Finanzen auf und gibt die vom Bund gewährte Ver-

schiebung von Abrechnungsfristen umgehend an die Soforthilfe-Empfängerinnen und 

Empfänger weiter. Rückzahlungen können bis Juni 2023 insgesamt oder in mehreren 

Teilen überwiesen werden. Individuelle Vereinbarungen zu Stundungen oder Raten-

zahlungen müssen bis dahin nicht getroffen werden. 
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Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Mit schnellen und umfassenden 

Wirtschaftshilfen konnten wir Soloselbstständige, Freiberufler und Unternehmen wirk-

sam unterstützen und so hunderttausende Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen si-

chern. Die finanzielle Situation zahlreicher Kleinbetriebe ist jedoch nach wie vor an-

gespannt. Nach zwei Jahren eines zum Teil sehr weitreichenden Lockdowns brau-

chen die Betriebe und ihre Beschäftigten eine faire Chance, ihrer Arbeit so bald wie 

möglich wieder vollumfänglich nachgehen und Geld verdienen zu können. Mit den 

nochmals verbesserten Rückzahlungsfristen geben wir ihnen weiteren Spielraum, um 

zuversichtlich nach vorne zu schauen und sich auf die Wiederbelebung des Ge-

schäfts im Frühjahr vorzubereiten. Wir setzen damit den Kurs der maximal möglichen 

Bereitstellung der Bundesmittel fort. Wir wollen alles tun, um ihnen einen schnellen 

Hochlauf zu ermöglichen und krisenbedingte Folgelasten abzumildern.“ 

Finanzminister Lutz Lienenkämper: „Ziel des Soforthilfeprogramms des Landes Nord-

rhein-Westfalen war es von Anfang an: schnell, unbürokratisch und zielgerichtet den 

Menschen und Unternehmen zu helfen, die dringend unserer Liquiditätshilfe bedür-

fen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist es notwendig, die Unternehmen 

weiterhin zielgerichtet zu unterstützen. Dies ist ein wichtiger Baustein, damit unser 

Land und unsere Wirtschaft die Krise meistern und gestärkt aus ihr hervorgehen kön-

nen.“ 

 

Die NRW-Soforthilfe ist mit mehr als 430.000 bewilligten Anträgen und ausgezahlten 

Zuschüssen in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro das größte Hilfsprogramm der Lan-

desgeschichte. Um den Unternehmerinnen und Unternehmern so schnell und un-

kompliziert wie möglich zu helfen, wurde im Rahmen der NRW-Soforthilfe zunächst 

bei jedem bewilligten Antrag die maximale Fördersumme als pauschaler Abschlag 

ausgezahlt. Die tatsächlichen Förderhöhen der Soforthilfe-Empfängerinnen und -

Empfänger wurden bis zum 31.10.2021 in einem rein digitalen Rückmeldeverfahren 

bestimmt. 

 

Die hohe Rückmeldequote von derzeit über 85 Prozent zeigt den verantwortungsvol-

len Umgang der nordrhein-westfälischen Unternehmerinnen und Unternehmern mit 

den Corona-Wirtschaftshilfen. Dies unterstreichen auch die freiwilligen, vorzeitigen 

Rückzahlungen von rund 119.000 Antragstellerinnen und Antragstellern in Höhe von 

mehr als 879 Mio. Euro. 

Minister Pinkwart: „Im Schulterschluss mit dem Bund und den anderen Ländern wer-

den wir auch weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die nordrhein-westfäli-

schen Solo-Selbstständigen und Unternehmen in der Pandemie bestmöglich zu un-

terstützen.“ 
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Ministerpräsident Wüst: Ein starkes Signal für den Hochschulstandort 

Nordrhein-Westfalen und ein ebenso starkes Signal für die ärztliche Ver-

sorgung im ländlichen Raum 

Ministerpräsident Wüst und Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Po-

ensgen besuchen Medizinische Fakultät OWL der Universität Biele-

feld 

 

Ministerpräsident Hendrik Wüst und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poens-

gen haben am Dienstag, 25. Januar 2022, die neue Medizinische Fakultät OWL der 

Universität Bielefeld besucht. Zu Beginn des Wintersemesters 2021/2022 haben hier 

die ersten 60 Studierenden das Studium der Humanmedizin aufgenommen. 

 

„Dank des großen Einsatzes der Universität Bielefeld, der beteiligten Praxen und Kli-

niken und der Landesregierung ist innerhalb von nur vier Jahren ein zentrales Projekt 

der Landesregierung Realität geworden. Das ist ein starkes Signal für den Hoch-

schulstandort Nordrhein-Westfalen – und ein ebenso starkes Signal für die ärztliche 

Versorgung im ländlichen Raum“, so Ministerpräsident Hendrik Wüst. „Mit der Auf-

nahme des Lehrbetriebs an der Medizinischen Fakultät OWL erreichen wir einen wei-

teren Meilenstein in der Strategie der Landesregierung, um dem hausärztlichen Man-

gel auf dem Land entschlossen zu begegnen. In Verbindung mit der erfolgreichen 

Einführung der Landarztquote senden wir hier ein deutliches Signal: wir wollen erst-

klassige Medizinerinnen und Mediziner ausbilden und dass sich die Menschen heute 

wie auch in Zukunft auf eine gute hausärztliche Versorgung verlassen können, egal 

ob sie in der Großstadt oder auf dem Land leben.“ 

 

 

Allianz für mehr Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen fordert sofortige 

Rücknahme der Entscheidung der Bundesregierung 

Fatales Signal: Förderung für energieeffiziente Gebäude der KfW 

vorläufig gestoppt 

 

Die Bundesregierung hat das Förderprogramm für energieeffiziente Gebäude der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit dem heutigen Tag, 24. Januar 2022, ge-

stoppt. Dies hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz heute mitge-

teilt. Ab sofort können damit keine neuen Anträge für die Bundesförderung gestellt 

werden. Bis zuletzt wurde über das Förderprogramm der Neubau von Effizienzhäu-

sern und die energetische Sanierung unterstützt. Die Allianz für mehr Wohnungsbau 

in Nordrhein-Westfalen lehnt das Vorhaben der Bundesregierung ab. 

 

„Diese Entscheidung der Bundesregierung torpediert die Bezahlbarkeit des Woh-

nens, die Maßnahmen beim öffentlichen Wohnungsraum und den freifinanzierten 

Wohnungsraum in der gesamten Bundesrepublik inklusive Nordrhein-Westfalen. Die 
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Bundesregierung macht hier wichtigen neuen Bauvorhaben im ganzen Land einen 

Strich durch die Rechnung. Die Entscheidung sollte deshalb schleunigst zurückge-

nommen werden – zum Wohle von Mieterinnen und Mietern sowie Eigentümerinnen 

und Eigentümer“, sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau 

und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen: „Projektstopps, 

Umplanungen und Finanzierungslücken, das sind die Folgen der heutigen Entschei-

dung. Sie verhindert aktiv bezahlbaren und zukunftsfähigen Wohnungsbau zu be-

zahlbaren Mieten. Vor allem die sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunter-

nehmen und -genossenschaften brauchen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit 

für ihr Handeln.“ 

 

„Mit einem Federstrich wird dem kompletten Wohnungsbau die Rechts- und Finan-

zierungsgrundlage entzogen. KfW-Standards sind vielfach Vertragsbestandteil oder 

als Vorgaben in Bebauungsplänen verbindlich vorgegeben.“ Das angedachte Ange-

bot, Liquiditätslücken für baureife Projekte durch eventuell zinsverbilligte Kredite zu 

vermeiden, bezeichnet Elisabeth Gendziorra, Geschäftsführerin des BFW NRW, als 

völlig unzureichend. „Damit darf die Bundesregierung bereits jetzt ihr Ziel, 400.000 

neue Wohnungen pro Jahr zu schaffen, als völlig unrealistisch ad acta legen“, so 

Gendziorra. 

 

„Die übereilte Entscheidung der Bundesregierung ist alles andere als nachhaltig. Ge-

rade Hauseigentümer stehen beim klimaneutralen Umbau ihrer Immobilien beson-

ders im Fokus. Der sofortige Stopp der Förderung ist weder ein Beitrag für den Kli-

maschutz, noch für bezahlbares Wohnen“, erklärt Erik Uwe Amaya, Verbandsdirektor 

von Haus & Grund Rheinland Westfalen. 

 

Die „Allianz für mehr Wohnungsbau“ ist der Zusammenschluss aus dem Ministerium 

für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 

sowie den wohnungswirtschaftlichen Verbänden (Verband der Wohnungs- und Im-

mobilienwirtschaft Rheinland Westfalen (VdW), BFW Landesverband Nordrhein-

Westfalen – Verband der mittelständischen Immobilienwirtschaft, Haus & Grund 

Nordrhein-Westfalen). 

 

 

 

Minister Reul: Der öffentliche Dienst muss auch ein sicherer Dienst sein 

„Sicher im Dienst“: Präventionsnetzwerk für mehr Schutz im öffent-

lichen Dienst 

 

Ein landesweites und ressortübergreifendes Präventionsnetzwerk in Nordrhein-West-

falen macht sich stark für mehr Schutz im öffentlichen Dienst. Am Montag haben Mit-

glieder des Netzwerks „Sicher im Dienst“ gemeinsam mit Innenminister Herbert Reul 
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über Gewalt am Arbeitsplatz gesprochen und erste Maßnahmen präsentiert. In einer 

Pressekonferenz berichteten eine Verwaltungsbeamtin, ein Ordnungsdienstmitarbei-

ter, ein Rettungssanitäter und ein Polizist von ihren Erfahrungen, von Übergriffen und 

von der Gewalt gegen sie – aber auch, was man dagegen tun kann. 

Innenminister Herbert Reul: „Es gehört zum bitteren Alltag, dass Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes angepöbelt, beschimpft und angegriffen wer-

den. Wir beobachten, dass sowohl die Häufigkeit als auch die Qualität der Übergriffe 

zugenommen haben. Dem stellen wir uns entschieden entgegen: Der öffentliche 

Dienst muss auch ein sicherer Dienst sein – und dazu leistet das Netzwerk einen 

starken, schützenden Beitrag.“ 

 

450 Menschen aus mehr als 200 Behörden, Institutionen, Verbänden und Organisati-

onen haben sich dem bundesweit einzigartigen Netzwerk bereits angeschlossen. Um 

Menschen im öffentlichen Dienst zu schützen, wurde unter Federführung des Innen-

ministeriums unter anderem ein Präventionsleitfaden erstellt. Er enthält zielgruppen-

spezifische Handlungsempfehlungen, wie Beschäftigte mit Angriffen, Gewalt und Be-

leidigungen umgehen können. Außerdem listet er Ansprechpartner auf und erklärt 

bestehende Rechtsgrundlagen – beispielsweise für etwaige Strafverfahren oder Ent-

schädigungsansprüche. Speziell für Führungskräfte werden zusätzlich Informationen 

bereitgestellt, um der Verantwortung gegenüber den Beschäftigten in der Gewaltprä-

vention gerecht zu werden. 

 

Auch eine neue Internetseite, die unter www.sicherimdienst.nrw ab sofort online ist, 

informiert über Gewalt im öffentlichen Dienst. Darüber hinaus haben alle Netzwerk-

partner die Möglichkeit, sich über ein Onlinetool in Sachen Gewaltprävention auszu-

tauschen. 

„Der öffentliche Dienst verdient unseren Schutz“, sagte Reul. „Schließlich sorgt er da-

für, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen gut leben können; er ist eine Stütze 

unseres Gemeinwesens.“ 

 

In Nordrhein-Westfalen arbeiten fast eine Million Menschen im öffentlichen Dienst. 

Dazu zählen unter anderem Einsatz- und Rettungskräfte, Lehrerinnen und Lehrer, 

Erzieherinnen und Erzieher, Polizistinnen und Polizisten, Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter von Ordnungsbehörden sowie Beschäftige im öffentlichen Nahverkehr. 

Das Präventionsnetzwerk ist eine von mehreren Initiativen der Landesregierung zum 

Schutz von Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Am 10. Januar war bereits das „in-

novative Melde- und Erfassungssystem Gewaltübergriffe (IMEG)“ für Einsatz- und 

Rettungskräfte an den Start gegangen. Über das Portal können Einsatzkräfte körper-

liche Angriffe und verbale Übergriffe sowie Sachbeschädigungen melden. 

 

Die Erfahrungsberichte der Betroffenen sowie weitere Informationen finden Sie un-

ter www.im.nrw.de, auf Twitter und unter www.sicherimdienst.nrw. 

 

http://www.sicherimdienst.nrw/
http://www.im.nrw.de/
https://twitter.com/IM_NRW?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.sicherimdienst.nrw/
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Minister Pinkwart: Technologien, die kurz vor der industriellen Reife ste-

hen, zügig in die Anwendung bringen – Wichtiger Beitrag zur schnellen 

Umsetzung der Klima und Entwicklungsziele 

Nordrhein-Westfalen fördert die Geschäftsstelle des Spitzenclus-

ters Industrielle Innovationen mit 465.000 Euro 

 

Zukunftstechnologien in Pilotprojekten voranzutreiben und zügig in die Anwendung 

zu bringen – das ist das Ziel des von der Landesregierung unterstützten „Spitzen-

cluster Industrielle Innovationen“ (SPIN).  Es vernetzt Konzerne, mittelständische Un-

ternehmen, Start-ups und Forschungspartner zwischen Rhein und Ruhr unter dem 

Motto „Zukunft gemeinsam denken“. Den Aufbau der SPIN-Geschäftsstelle mit fünf 

Mitarbeitern im Co-Working-Space des Essener ruhrHUB fördert die Landesregie-

rung nun mit 465.000 Euro. Sie soll neue Partner gewinnen, neue Projektansätze 

identifizieren, Innovationen vorantreiben und die Mitglieder vernetzen. Das Spitzen-

cluster hat aktuell 13 Mitglieder, die an bewilligten Projekten mit einem Volumen von 

knapp zehn Millionen Euro arbeiten. 

 

Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Wir möchten die Metropolregion 

Ruhr als Standort für moderne, international wettbewerbsfähige und klimafreundliche 

Technologien und Lösungen weiter stärken. Mit dem Aufbau der Geschäftsstelle wird 

ein noch besserer Wissenstransfer zwischen den unterschiedlichen Akteuren mög-

lich. So wollen wir Technologien, die kurz vor der industriellen Reife stehen, zügig in 

die Anwendung bringen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die ambitio-

nierten Klimaziele zu erreichen.“ 

 

Dr. Tycho Weißgerber, Geschäftsführer der Weissgerber engineering GmbH: „Das 

Cluster ist ein hervorragendes Umfeld für die Entwicklung von Partnerschaften zwi-

schen Unternehmen und Forschung. Durch die SPIN-Plattform sind wir Teil des Inno-

vationsprojekts KV-BATT-Tech. Im Zuge der Geschäftsstellengründung setzen wir 

darauf, dass die Expertise der im Ruhrgebiet ansässigen Industrie- und Energieun-

ternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen gebündelt wird.“ 

 

Thomas Bagus, Vorstandsvorsitzender SPIN e.V: „Mit der nun erhaltenen finanziel-

len Unterstützung des Landes ist es uns möglich, unser Netzwerk deutlich zu erwei-

tern und unsere Mitglieder noch besser zu unterstützen.“ 
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Minister Pinkwart: Mit der voranschreitenden Digitalisierung schaffen wir 

die Basis für eine moderne Servicekultur zum Nutzen der Bürgerinnen, 

Bürger und Unternehmen 

Meilenstein auf dem Weg zur papierlosen Verwaltung: 10.000 Be-

schäftigte der Landesverwaltung nutzen elektronische Akten 

 

Aktenordner und Umlaufmappen gehören beim Geologischen Dienst seit Jahresbe-

ginn der Vergangenheit an. Die 216 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten Vor-

gänge nun vollständig digital in elektronischen Akten und Laufmappen. Damit nutzen 

mittlerweile insgesamt mehr als 10.000 Beschäftigte der Landesverwaltung diese di-

gitalen Komponenten der elektronischen Verwaltungsarbeit und sparen dadurch viel 

Zeit, Platz und Papier. Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

überreichte dem Direktor des Geologischen Dienstes, Dr. Ulrich Pahlke, heute (21. 

Januar 2022) eine Auszeichnung für den 10.000. Nutzenden der elektronischen Ver-

waltungsarbeit. Die Auszeichnung in Form einer Glas-Trophäe würdigt stellvertretend 

das besondere Engagement aller Behördenleitungen und Beschäftigten, die an der 

Einführung der E-Verwaltungsarbeit mitwirken. 

 

Minister Pinkwart: „Die Digitalisierung der Landesverwaltung ist eines der größten 

Reformprojekte in Nordrhein-Westfalen. Die Fortschritte bei der Einführung der E-

Verwaltungsarbeit zeigen die enorme Bereitschaft in den Behörden, eine zukunftsge-

richtete und ressourcenschonende Verwaltung zu gestalten, die den Anforderungen 

der digitalen Transformation gerecht wird. Mit der papierlosen Bearbeitung von Ver-

waltungsvorgängen schaffen wir die Basis für eine moderne digitale Servicekultur 

zum Nutzen der Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen.“ 

 

Ulrich Pahlke: „Die elektronische Verwaltungsarbeit ist ein ganz wesentlicher Bau-

stein für die Transformation der öffentlichen Verwaltung in eine digitale Zukunft. Auch 

wenn beim Geologischen Dienst NRW erste digitale Prozesse bereits vor Jahrzehn-

ten eingeführt worden sind, gelten die E-Akte und die E-Laufmappe als wesentliche 

neue Meilensteine für eine flexiblere und effizientere Aufgabenerledigung. Ich freue 

mich sehr darüber.“ 

 

Ausgezeichnet wurden auch der Direktor der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfa-

len, Werner Brommund, und die Leiterin der dortigen Zentralabteilung, Marion Micha-

elis: In ihren Zuständigkeitsbereich fällt der 40.000. Arbeitsplatz, der für die künftige 

Nutzung elektronischer Akten und Laufmappen vorbereitet wird. Somit ist mehr als 

ein Drittel der Zielmarke von rund 111.000 Nutzerinnen und Nutzern in der Landes-

verwaltung auf dem Weg in die elektronische Verwaltungsarbeit oder nutzt diese be-

reits. Die flächendeckende Umsetzung der digitalen Landesverwaltung soll nach dem 

neuen E-Government-Gesetz (EGovG NRW) bis 2025 abgeschlossen sein, sechs 

Jahre früher als es von der Vorgängerregierung gesetzlich vorgesehen war. 
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Die Einführung der E-Verwaltungsarbeit ist eines der umfassendsten Modernisie-

rungsvorhaben der Landesverwaltung. Verantwortet wird es vom Beauftragten der 

Landesregierung für Informationstechnik (CIO), Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke. Erst 

im Jahr 2017 wurde der Zuschlag für den Rahmenvertrag zur Einführung der landes-

weiten E-Akte in NRW erteilt und die erste Version der E-Laufmappe entwickelt. 

Nach umfangreichen Tests und Pilotierungen im MWIDE als digitalem Modellministe-

rium wird die E-Verwaltungsarbeit seit April 2020 in insgesamt 258 Behörden der 

Landesverwaltung eingeführt. E-Akte und E-Laufmappe bilden dabei die Grundlage 

für eine weitergehende Digitalisierung der Verwaltungsabläufe. Sie sorgen dafür, 

dass vollständig digital, medienbruchfrei und ortsunabhängig gearbeitet werden 

kann. 

 

 

Eigene Wolfs-Verordnung in Vorbereitung. Ministerin Heinen-Esser: Ziel 

unserer Wolfspolitik ist es, die Herdenschutzförderung auszuweiten und 

zu vereinfachen 

Wolfsgebiet Schermbeck: Online-Anträge und Service-Hotline zur 

Förderung von Schutzmaßnahmen auch für Kleinpferde 

 

Zu Erweiterung und Vereinfachung der Förderung von Maßnahmen zum Schutz ge-

gen Wolfsübergriffe bietet die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen neue 

umfangreiche Service-Angebote. Darauf weisen das Umwelt- und Landwirtschaftsmi-

nisterium sowie die Landwirtschaftskammer erneut hin. 

So werden unter dem Titel „Präventionsmaßnahmen zum Herdenschutz in NRW“ auf 

der Internetseite der Landwirtschaftskammer alle relevanten Ansprechpartner, An-

tragsformulare, die Förderkulisse sowie ein Merkblatt zum Schutz von Pferdehaltun-

gen vor Wolfsübergriffen zur Verfügung gestellt. 

 

Die Seite ist zu erreichen unter: https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirt-

schaft/tierproduktion/herdenschutz/herdenschutz-nrw.htm    

Die Service-Hotline der Herdenschutzberatung ist zu erreichen unter: 02945 / 98 98 

98. 

 

Hintergrund ist unter anderem auch eine Erweiterung der Förderung ab dem 1. Ja-

nuar 2022: Nach Wolfsübergriffen auf unzureichend geschützte Ponys im niederrhei-

nischen „Wolfsgebiet Schermbeck“ im engeren Streifgebiet des dortigen Wolfsrudels 

werden nunmehr auch Schutzmaßnahmen für Kleinpferde (Ponys), Fohlen und Jung-

pferde finanziell gefördert. Zudem hat die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfa-

len zum Jahreswechsel die Prüfung und Förderung von Herdenschutzmaßnahmen 

vollständig übernommen. Bisher waren jeweils die Bezirksregierungen mit eingebun-

den. 

 

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierproduktion/herdenschutz/herdenschutz-nrw.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierproduktion/herdenschutz/herdenschutz-nrw.htm
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Ministerin Heinen-Esser: „Mit den Neuerungen wollen wir zum einen auch die Halter 

von Kleinpferden in den am stärksten gefährdeten Bereichen zusätzlich unterstützen 

und motivieren, ihre Tiere besser vor Wolfsübergriffen zu schützen. Zum anderen 

führen wir die Herdenschutzberatung und -Förderung zusammen. Bevor ein Förder-

antrag gestellt wird, sollte zunächst ein klärendes Beratungsgespräch stattfinden. 

Ziel unserer Wolfspolitik ist es, die Herdenschutzförderung auszuweiten und zu ver-

einfachen.“ 

 

Nordrhein-Westfalen bereitet eigene Wolfs-Verordnung vor 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung wird mit einer neuen Verordnung zum 

Beispiel die Grundlagen für das Vergrämen und im äußersten Fall auch die Ent-

nahme auffälliger oder problematischer Wölfe verbessern. 

 

Dazu werden in der Verordnung die Begrifflichkeiten zu Ausnahmen von den Schutz-

vorschriften klarer definiert werden. Laut dem Entwurf sollen Wölfe zum Beispiel „ver-

grämt" werden dürfen, wenn sie sich Menschen oder bewohnten Gebäuden auf unter 

30 Metern Entfernung nähern. 

 

In dem Verordnungsentwurf sind auch Inhalte des „Praxisleitfadens zur Erteilung ar-

tenschutzrechtlicher Ausnahmen nach §§ 45 und 45a BNatSchG beim Wolf“ von 

Bund und Ländern sowie die Erfahrungen und Regelungen anderer Bundesländern 

eingeflossen. Drei weitere Bundesländer verfügen ebenfalls über Wolfsverordnun-

gen: Niedersachsen, Sachsen und Brandenburg. Ministerin Heinen-Esser hat den 

Verordnungsentwurf in dieser Woche im Landeskabinett vorgestellt. Im Zuge der 

Verbändeanhörung werden die relevanten Interessengruppen nun um Stellung-

nahme gebeten. 

 

Wölfe sind EU- und bundesweit naturschutzrechtlich streng geschützt. Ihre Ent-

nahme ist etwa im Wolfsgebiet Schermbeck trotz zahlreicher Risse von Nutztieren 

wie Schafen, Ziegen und neuerdings auch Ponys nach bisheriger Rechtslage nicht 

möglich, da hierfür die mehrfache Überwindung eines ausreichenden Herdenschut-

zes in räumlich-zeitlich engem Zusammenhang erforderlich ist. 

 

Wölfe in Nordrhein-Westfalen 

Nordrhein-Westfalen verfügt über vier Wolfgebiete mit Pufferzonen (Senne, Scherm-

beck, Oberbergisches Land und Eifel) und über eine Pufferzone an der Grenze zu 

Rheinland-Pfalz. Damit erfolgt auf einem Drittel der Landesfläche die Förderung von 

Herdenschutzmaßnahmen. Nachgewiesen sind aktuell sieben erwachsene Wölfe mit 

Welpen aus drei Rudeln, verteilt auf drei Rudel und ein Einzeltier. Damit ist die Zahl 

der erwachsenen, ortstreuen Wölfe im Vergleich zum Vorjahr nicht angestiegen. 

Zwei der drei Rudel leben auf den Landesgrenzen und halten sich nur teilweise in 

Nordrhein-Westfalen auf. Hinzu kommt eine unbestimmte Zahl von durchwandern-

den Einzeltieren, die sich teils Tage, teils Wochen in Nordrhein-Westfalen aufhalten 

und danach Nordrhein-Westfalen wieder verlassen. Zum Vergleich: In Deutschland 
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wurden für die aktuellen Zählperiode 2020/2021 insgesamt 157 Rudel, 27 Paare und 

neun ortstreue Einzeltiere angegeben. 

 

In den Jahren 2020 und 2021 unterstützte das Land die Weidetierhaltungen landes-

weit mit je rund 1,5 Millionen Euro für Maßnahmen der Wolfsprävention und für Ent-

schädigungen. Für das Jahr 2022 sind zusätzliche Fördermittel eingeplant. 

  

Weitere Informationen: 

www.wolf.nrw 

Informationen zum Herdenschutz der Landwirtschaftskammer: https://www.landwirt-

schaftskammer.de/landwirtschaft/tierproduktion/herdenschutz/herdenschutz-nrw.htm. 

Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts vom 6. Mai 2021 https://www.um-

welt.nrw.de/presse/detail/verwaltungsgericht-weist-klage-auf-entnahme-der-woelfin-

gw954f-gloria-im-wolfsgebiet-schermbeck-ab-1620314698  

Information zur bundesweiten Schadenstatistik:https://www.dbb-wolf.de/wolfsma-

nagement/herdenschutz/schadensstatistik 

Praxisleitfaden zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen nach §§ 45 und 45a 

BNatSchG beim Wolf, 

insbesondere bei Nutztierrissen: https://www.kommunen.nrw/mitgliederbe-

reich/fachinfoservice/fachgebiete/umwelt-abfall-und-abwasser/kategorie/natur-und-

landschaftsschutz.html  

 

 

Ende 2022 können Forschungsarbeiten am endgültigen Standort Hansa-

Business-Park ausgedehnt werden 

Startschuss für den ersten Bauabschnitt der Forschungsfertig Bat-

teriezelle in Münster 

 

In wenigen Wochen beginnen im Hansa-Business-Park im Süden von Münster die 

Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt der Fraunhofer Forschungsfertigung Batte-

riezelle (FFB PreFab). Ab April 2022 werden dort die Bagger rollen. 

 

Die Landesentwicklungsgesellschaft NRW.URBAN konnte jetzt die entsprechenden 

Verträge mit der Bielefelder Depenbrock Systembau GmbH & Co KG abschließen. 

Das Unternehmen wird Planung, Genehmigung und Bau des 1. Bauabschnitts ver-

wirklichen. Grundlage hierfür ist die in enger Abstimmung mit der zukünftigen Nutze-

rin entwickelte Planung. Das Vorhaben liegt damit in dem mit allen Beteiligten verein-

barten Rahmenterminplan für das Gesamtprojekt FFB. 

Schon Ende des Jahres 2022 können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraun-

hofer FFB mit dem Bezug des 1. Bauabschnitts am endgültigen Standort die indust-

rienahen Forschungsarbeiten deutlich ausdehnen. 

 

http://www.wolf.nrw/
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierproduktion/herdenschutz/herdenschutz-nrw.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierproduktion/herdenschutz/herdenschutz-nrw.htm
https://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/verwaltungsgericht-weist-klage-auf-entnahme-der-woelfin-gw954f-gloria-im-wolfsgebiet-schermbeck-ab-1620314698
https://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/verwaltungsgericht-weist-klage-auf-entnahme-der-woelfin-gw954f-gloria-im-wolfsgebiet-schermbeck-ab-1620314698
https://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/verwaltungsgericht-weist-klage-auf-entnahme-der-woelfin-gw954f-gloria-im-wolfsgebiet-schermbeck-ab-1620314698
https://www.dbb-wolf.de/wolfsmanagement/herdenschutz/schadensstatistik
https://www.dbb-wolf.de/wolfsmanagement/herdenschutz/schadensstatistik
https://www.kommunen.nrw/mitgliederbereich/fachinfoservice/fachgebiete/umwelt-abfall-und-abwasser/kategorie/natur-und-landschaftsschutz.html
https://www.kommunen.nrw/mitgliederbereich/fachinfoservice/fachgebiete/umwelt-abfall-und-abwasser/kategorie/natur-und-landschaftsschutz.html
https://www.kommunen.nrw/mitgliederbereich/fachinfoservice/fachgebiete/umwelt-abfall-und-abwasser/kategorie/natur-und-landschaftsschutz.html
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Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Ich freue mich sehr, dass mittler-

weile mehr als 60 junge Forscherinnen und Forscher in Münster an der Zukunft der 

Batteriezelle arbeiten. Und auch das große Interesse von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern sowie Unternehmen aus aller Welt an diesem ambitionierten Vor-

haben zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Die FFB ist bereits jetzt ein at-

traktives Ziel für Besucher aus Wirtschaft und Wissenschaft, zum Beispiel aus Singa-

pur, den USA und der Republik Korea. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit der Industrie 

eine von Anbietern aus Fernost zunehmend unabhängige, ökologische Batteriezell-

produktion in Deutschland und Europa aufzubauen.“ 

 

Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen: „Die FFB ist auch deshalb ein so 

besonderes Vorhaben, weil hier nicht nur in der Fabrik geforscht werden soll, son-

dern die ganze Fabrik selbst Forschungsgegenstand ist. Dies spiegelt sich selbstver-

ständlich auch in der konsequenten Verzahnung von Forschungsarbeiten und Bau-

vorhaben wider. Durch den schrittweisen Aufbau der FFB können sich Forschungs-

aktivitäten kontinuierlich weiter entfalten, neueste Erkenntnisse unmittelbar in den 

Planungsprozess einfließen und Gebäude bestmöglich am Bedarf der Wissenschaft 

und Wirtschaft ausgerichtet werden. Ziel ist eine FFB am Puls der Zeit, die Erkennt-

nisse und Kooperationsmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette ei-

ner nachhaltigen Zellfertigung bietet.“ 

 

Depenbrock Systembau Geschäftsführer Jörn Henrik Depenbrock: „Der Auftrag für 

den Neubau des 1. Bauabschnitts der FFB ist für Depenbrock nicht nur aus bauli-

chen Gründen eine Besonderheit, sondern vor allem auch deshalb, weil wir die Sub-

stitution von fossilen Brennstoffen zur Förderung der Energiewende für immanent 

wichtig halten und dazu selber unternehmensstrategisch mit beitragen wollen. Des-

halb freuen sich die Gesellschafter von Depenbrock besonders darüber, bei der Er-

höhung der deutschen Forschungsaktivitäten für Batterien mitwirken zu können.“ 

Aktuell arbeiten bereits rund 60 Beschäftigte an verschiedenen Interimsstandorten im 

Stadtgebiet von Münster an der Zukunft der Batteriezellproduktion. Vor einigen Mo-

naten hat im sogenannten FFB Workspace die Forschung zur Anodenfertigung be-

gonnen. 

 

Parallel zur Errichtung des 1. Bauabschnitts laufen Planung und Bau des 2. Bauab-

schnitts mit Hochdruck weiter. Ab 2025 soll die Produktionsforschung mit Anlagen-

technik im großindustriellen Maßstab in der FFB Fab möglich sein. 

Mit der Realisierung des 2. Bauabschnitts wird Wirtschaft und Wissenschaft in 

Deutschland und Europa eine anspruchsvolle Großforschungsanlage für die Entwick-

lung industrienaher Verfahren und Produkte im Bereich der Speichertechnologien zur 

Verfügung gestellt. Durch das Vorziehen der ursprünglich für 2026 geplanten Erwei-

terungsoption in den 2. Bauabschnitt wird das Gesamtvorhaben deutlich schneller 

fertiggestellt als zunächst vorgesehen. 

 

Mehr als 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden sich in Zukunft auf 

mehr als 55.000 m² Gesamtfläche mit Produkten und Produktionsverfahren rund um 
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die Batteriezelle beschäftigen. Relevante Branchen sind u. a. E-Mobilität, Chemie, 

Energiewirtschaft, Medizin, Robotik, Maschinen- und Anlagenbau, Luft- und Schiff-

fahrt. 

Unter dem Link: www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/startschuss-1-bauabschnitt-ffb-

muenster finden Sie ein Video, das zeigt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Fraunhofer Forschungsfertigung Batteriezelle im FFB Workspace bereits jetzt an der 

Zukunft der Batteriezelle arbeiten. 

 

 

Verkehrsministerin Ina Brandes übergibt rund 1,2 Millionen Euro für ein 

Forschungsschiff für bessere Binnenschifffahrt 

Emissionsfrei und automatisiert: Land fördert Projekt „Smart & 

Green Ship“ für nachhaltige und innovative Binnenschifffahrt 

 

Nachhaltig, emissionsfrei und hochautomatisiert sollen die Binnenschiffe in Zukunft 

fahren. Deshalb entwickelt die Universität Duisburg-Essen das Projekt „Forschungs-

schiff für die Entwicklung hochautomatisierter und emissionsfreier Schiffssysteme - 

Smart & Green Ship“. Das Forschungsschiff soll als Versuchsplattform und als For-

schungsfahrzeug dienen, um die Binnenschifffahrt umweltfreundlicher und effizienter 

zu gestalten. 

Die Verkehrsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes, überreichte 

deshalb heute, 21. Januar 2022, einen Zuwendungsbescheid über 1.170.500 Euro 

an die Universität Duisburg-Essen. 

 

Verkehrsministerin Ina Brandes: „Binnenschiffe, die voll automatisiert und mit saube-

rer Antriebstechnik auf unseren Kanälen fahren: Das ist keine Zukunftsvision, son-

dern ein reales Projekt der Universität Duisburg-Essen. Mit dem Forschungsschiff 

‚Smart & Green Ship‘ wollen wir einen Beitrag dazu leisten, wie mehr Güter klima-

freundlich auf dem Wasser von A nach B transportiert werden können. Gerade am 

Logistikstandort Nordrhein-Westfalen, dem wichtigsten Binnenschifffahrtsland in 

Deutschland, müssen wir stärker die freien Kapazitäten auf unseren Wasserwegen 

nutzen.“ 

 

Das Forschungsschiff soll technisch so ausgestattet sein, dass es ferngesteuert und 

vollständig automatisiert fahren kann. Mit 15 Metern Länge wird das Schiff allerdings 

kleiner als seine Vorbilder. „Das hat einen großen Vorteil“, sagte der Leiter des Insti-

tuts für Schiffstechnik, Meerestechnik und Transportsysteme, Professor Bettar el 

Moctar: „Durch die kleineren Abmessungen sind wir flexibler und können die Ent-

wicklungszyklen deutlich verkürzen. Gleichzeitig werden wir es so gestalten, dass 

sich die Fahrdynamik von größeren Schiffen abbilden lässt.“ 

 

http://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/startschuss-1-bauabschnitt-ffb-muenster
http://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/startschuss-1-bauabschnitt-ffb-muenster
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Wegen des gravierenden Fachkräftemangels soll es in Zukunft mehr automatisiert 

fahrende Schiffe geben. Zudem soll das energieeffiziente Schiff als Technologieträ-

ger nicht nur für die Entwicklung und Erprobung von Automatisierungssystemen, 

sondern auch für innovative klimaschonende Antriebskonzepte für Binnenschiffe die-

nen. Das Schiff hat einen elektrischen Hauptantrieb. So können unterschiedliche 

Energieträger und -wandler wie zunächst Akkumulatoren, Brennstoffzellen und Solar-

zellen für den Schiffsbetrieb erprobt werden. 

 

Die Erforschung sauberer Antriebsarten auf dem Binnenschiff hilft auch beim Errei-

chen der ehrgeizigen Klimaschutzziele. Die EU will bis zum Jahr 2050 die Netto-

Treibhausgasemissionen auf null reduzieren. Zur Erprobung der Technologien sind 

Fahrten im Duisburger Hafen, auf dem Rhein und in Kanälen im Ruhrgebiet geplant. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen rech-

nen damit, dass ein vollautomatisiertes Binnenschiff schon in rund acht bis zehn Jah-

ren in den regulären Betrieb gehen kann. 

 

 

 

 


